
OTZ, 21.08.08 
 
Der nachfolgende Bericht aus der OTZ vom 21. August 2008 informiert über ein 
Ordnungsgeldverfahren gegen ein Stadtratsmitglied aus Ronneburg, der wegen eines 
angeblichen Verstoßes gegen die Verschwiegenheitspflichten auch ein Ordnungsgeld von 
1.000 EUR zahlen soll. Aus formalen Gründen wurde das Ordnungsgeld vom Gericht für 
rechtswidrig erklärt.  
Im Fall des Kreistagsmitglieds Frank Kuschel wurde das Ordnungsgeld auch vom Landrat 
verhängt. Insofern kann davon ausgegangen werden, dass die Entscheidung des VG Gera 
auch hier Anwendung finden würde.  
 
 

 


